
 
 
 
Förderrichtlinien der NEUMAYER STIFTUNG 
 

Die Amanda und Erich Neumayer-Stiftung engagiert sich für eine von sozialem Zusammenhalt und 
Chancengerechtigkeit geprägte Gesellschaft, in der Menschen füreinander da sind und Verantwortung 
übernehmen.  

Wir sehen uns als Stiftung in der Verantwortung, unseren Beitrag zu einer gesunden und engagierten 
Gesellschaft zu leisten – einer Gesellschaft, in der Teilhabe, Inklusion, Respekt, Demokratieliebe und 
Mildtätigkeit tragende Säulen des sozialen Miteinanders sind. 

Gemäß der Vision der Stifterfamilie stellt Handeln zum Nutzen der Gesellschaft und zum Wohl der 
Lebensverhältnisse von Kindern, Männern und Frauen den zentralen Stiftungszweck dar. Die Amanda 
und Erich Neumayer-Stiftung ist seit 1998 gemeinnützig tätig und verfolgt nach der Satzung 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Die NEUMAYER STIFTUNG ist auch 
heute noch gezielt dort aktiv, wo unsere Stiftungsgründerin schon vor vielen Jahren Handlungsbedarf 
erkannte: vor der eigenen Haustür. Engagement darf dort allerdings nicht aufhören, daher unterstützen 
wir gemeinnützige Projektarbeit deutschland- und weltweit. 

Stiftungszwecke und Themenfelder 
 
Im Folgenden sehen Sie einen Überblick, in welchen Themenfeldern die NEUMAYER STIFTUNG ihre 
Zwecke verwirklicht und fördernd und operativ tätig ist. Auf der Internetseite der Stiftung können Sie 
sich zudem einen Überblick verschaffen, welche Projekte aktuell in den betreffenden Stiftungszwecken 
gefördert werden. Die Amanda und Erich Neumayer-Stiftung arbeitet gemäß ihrer Stiftungszwecke 
zudem in Projekten, in denen generationenübergreifend sozial schwache Menschen, Gruppen und 
Themen im Fokus stehen, die sonst in der Breite keine Beachtung finden. 
 
 

Bildung und 
Erziehung 

Mildtätigkeit Kunst und Kultur Jugendhilfe und 
Altenhilfe 

    
Kinder und Familien 
stärken 

In besonderen 
Lebenslagen stützen 

Sprache und Musik 
erleben 

Gesellschaftliche 
Vielfalt und 
Chancengerechtigkeit 
ermöglichen 

    
Talente entfalten – 
Leistung belohnen 

Dem Leben Raum geben   

    
Auf Herausforderungen 
vorbereiten 

   

 



 
 
Antragstellung 
 

• Förderanträge können jederzeit und ausschließlich über das Antragsportal der NEUMAYER 
STIFTUNG eingereicht werden 
 

• Projektfördermittel können in der Regel nur an Institutionen und Einrichtungen gegeben 
werden, jedoch nicht an Einzelpersonen 

 
• Nach Maßgaben der Stiftungszwecke können nur Projekte mit inländischen und ausländischen 

gemeinnützigen Institutionen und Projektträgern gefördert werden. Der Antragsteller hat die 
Steuerbegünstigung gemäß §§ 51 ff. AO (gültiger Freistellungsbescheid) nachzuweisen 

 
• Die beantragten Mittel dürfen nicht die eigentlichen Unterhaltsträger der geförderten 

Einrichtung, insbesondere nicht den Staat entlasten. Es muss gewährleistet sein, dass dritte 
Mittelgeber nicht veranlasst werden, ihre Zuwendungen entsprechend zu kürzen 

 
• Der Antragsteller hat in eigener Verantwortung die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 

und Vorgaben zu beachten. Die Stiftung übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem 
Antragsteller, Projektbeteiligten oder Dritten entstehen 

 
Bewilligung 

 
• Über die bewilligten Fördermittel wird der Antragsteller in einer schriftlichen Zusage informiert. 

Hierin sind der Verwendungszweck und die Mittelverwendung verbindlich festgeschrieben. Der 
Empfänger hat sein Einverständnis durch Gegenzeichnung der Zusage zu dokumentieren. Alle 
sonstigen Zusagen, Inaussichtstellungen oder Vorabmitteilungen haben keinen bindenden 
Charakter 
 

• Bei nachträglichen Änderungen der Fördermaßnahme oder wesentlicher Bestandteile muss eine 
unverzügliche Information an die Stiftung erfolgen. Die Stiftung behält sich vor, bereits 
gewährte Mittel zurückzufordern, wenn diese Information unterbleibt oder die Änderungen der 
Maßnahme die Förderung ausschließen 

 
• Es besteht weder ein Anspruch auf Begründung von Ablehnungen, noch besteht ein 

Rechtsanspruch des Antragstellers auf Zuwendung. Auch bei Erfüllung der Förderrichtlinien 
besteht keine Leistungspflicht der Stiftung. Die NEUMAYER-STIFTUNG entscheidet nach 
pflichtgemäßem, eigenem Ermessen und auf Basis der ihr zur Verfügung stehenden Mittel 
 

 


